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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon:  +43 2732/84622-0
Fax: +43 2732/84622-22

E-Mail:  qemeinde(o2furth.at
Internet:  www.furth.at

PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde

Furth  bei  Göttweig
am Donnerstag,  20. Oktober  2022  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig

295/2022-3
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

Bezug Bearbeiter

Jamöck

www.furth.aUdatenschutz/

(02732)  84622

Durchwahl

Il
Datum

20.10.2022

Betreff

Protokoll  über  die  Sitzung  des  Gemeinderates  vom  20.10.2022  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:32  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

GGR  Heidemarie  Kroker

GGR  Michaela  Mayer

GGR  Markus  Tacho

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

GR  Angelika  Koller

GR  Georg  Mayer

Ende:  21 :06  Uhr

Partei  Anwesend  Entschuldigt  Nichtentschuldigt

öVP

öVP

öVP

öVP

[X

[X

[X

GRüNE [X

SPö

öVP

öVP

öVP [X

IX

GRüNE

GRüNE [X

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  C18:00 -

Fr  08:OC) -

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3514 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

GR  Martin  Menhart

GR  Erwin  Pasrucker

GR Engelbert  Reither

öVP

öVP

SPö

IX

[X

GR  Gerhild  Schabasser GRüNE

GR  Erich  Scharf

GR Franz  Schatzl

GR  Walter  Scheibenpflug

GR  Josef  Schiefer

GR  Thomas  Schmölz

GR Lorenz  Strohmayer

SPö

SPö

FPö

SPö

öVP

öVP

[X

IX

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:  1

a

Internet:  www.furth.gv.at

a

ü

Vor  Beginn  der  Sitzung  gibt  Bgm.  Gudrun  Berger  bekannt,  dass  der  Verhandlungspunkt

,,Gemeindestraße  Bahnhofstraße  -  Ansuchen  um Abänderung  -  Beschluss"  von der

Tagesordnung  der  heutigen  Gemeinderatssitzung  abgesetzt  wird,  da der  entsprechende

Antrag  zurückgezogen  wurde.

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeinderates,  stellt  die ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest  und

eröffnet  die Sitzung.

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderates  vom  20. Juli 2022

2. ABABA19-Hochwasserschäden-AnnahmederFörderungNÖ

Wasserwirtschaftsfonds

3. Infrastruktur  -  Kleinmaßnahmen  2022  - Auftragsvergabe

4. Grenzvermessung  Kellergraben  GstNr.  876/1 EZ 1078  -  Übernahme  ins öffentliche

Gut  und  Antrag  gemäß  § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz

5. Abtretung  Kellergraben  -  Beschluss  Straßengrundabtretungsurkunde  und  Übernahme

ins öffentliche  Gut

6. Benützungsvertrag  Turnsaal  Volksschule  - Abänderung

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

i2:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-ü i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

7. Volksschule  Ferienbetreuung  2022/2023  -  Änderung  Tarif

8.  Heizkostenzuschuss  - Änderung

9. Erneuerbare  Energiegemeinschaft  Furth  bei Göttweig  - Grundsatzbeschluss

10.  PersonaIangeIegenheiten  -  KinderweihnachtsgeId  2022

11.  Bericht  Bürgermeisterin

12.  Anfragen  und Berichte

13.  Ehrungen(nichtöffentIich)

14.  BauIandmobilisierungsvertrag  GstNr.  359/3  & 364/2  KG Steinaweg  - Rechtsmittel  (nicht

öffentlich)

15.  BauIandmobiIisierungsvertrag  GstNr.  367/4  KG Steinaweg  - Änderung  (nicht  öffentlich)

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderates  vom  20. Juli 2022

Sachverhalt:  Gegen  das  Protokoll  vom  20.06.2022  wurde  eine  schriftliche

Einwendung  eingebracht  und folgender  Antrag  auf  Abänderung  gestellt:

Hauptantrag:  Bürgermeisterin  Gudrun  Berger  stellt  den  Antrag  an den

Gemeinderat,  den  Auftragswert  bei Tagesordnungspunkt  14  im Protokoll  über  die

Gemeinderatssitzung  vom  20.07.2022  von € 2.749,63  inkl. Ust  auf  € 2.613,78  inkl.

zu berichtigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Die Änderung  wird  im Protokoll  über  die Sitzung  des  Gemeinderates  vom

20.07.2022  vermerkt.

2.  ABA  BA 19 -  Hochwasserschäden  -  Annahme  der  Förderung  NÖ

Wasserwirtschaftsfonds

Sachverhalt:  Für  den Bauabschnitt  19 der  ABA  Furth  -  Beseitigung

Hochwasserschäden  -  wurde  vom  NÖ Wasserwirtschaftsfonds  die Zusicherung  der

Förderung  übermittelt,  welche  vom  Gemeinderat  angenommen  werden  muss.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:ü0  -

i6:00-

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon:  +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail:  gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

p2:j:,»i:;::F:7:::5FTSFONDS

NÖ Wasssnbitts  3'}'[)0

An  dm

?j?arktgerneir»de  Furth bei fötthei

übere  Lardskaße  65

361  j Furfh  bei  Göttm.ig

WA4-WWF-1(]Th3(X)t9/2

Kerutzsieföeri tJbeN An  btb  aelbemi}

Beibgen

2

Eieg Beatisöerlln

Jobannes  lUibarlacker j4ü74

Dabmq

7  Jltdi  2022

&öjffl

AbvasseventsorguniganIage Fuä  tbei Götweig3, Hoctnwassec ü7/J]21, B.auaaxdinat ")9;
Zus:chen,i:ng  'iron  Fördlerungsma'telln  a«  Je.rri  NO WasserwüaRsfor»ds  fürdje  IBehe-

bung  Ij;Cln Hacliv»,ü»i»iUiaait

Gernälß  § 2 (1)  In. a des  NÖ Wasseriirtschaltsforndsgeseba.n,  LGBL  'f3üiD tdgF,  werden

deiu  Au'i1ii.,4gbfü1111eg Iröu J,ib  Bau'vüdiabe.n  jlb'aüzar:üntzrguingsa'nLigc  Fuä  bei Göthw.ig,
Hüchwassar07/2ü211,  Bauabsch:nit'i  fi9.unfeyZugrunde!egur»g  vonlIn'i'.csmiüri:?«rnritprn

ji'i der  Hö'he  von  ....  EUR  "fflü@JOO,OO
au[  Gnind  der  4em  )!Vdrag  zu  Grundb  gJt.gh:iui  Ds:fügr,ian

NICHT  R1rNrK7AHI  F!I/%RE rÖRDEIRUNGSWrn'EL

AIUS  DEM  INÖ  WASSIERWIRTSCHAFTSFONDS

voiriäThg  ö  Aiasgnsß  von  tO % der  lnvestiifirnskos(en,  't6chste.ns  jedoeau ejrn F5vdeings-

betrag  in 4er  Hötne  üan  ---.  ElIR  I@JOO,OO

zu  den  :rn 6er  Be[age  festgesebAerü  Betj:ngungen  zuges'ehert

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di ü9:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:ü0

12:00
12:ü0
19:00
12:00
12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

Die endgüföge  Höhe  der  Förderung  wird  im Zuge  der  Kollaudierung  und  Endabrechnung
festgeste.llt  werden

Fürdiesen  Bauabschniu  kann  keine  theoreföche  Annuität  geltend  gemacht  werden

NÖ  Wasse:riögtschaftsfords

Dje  'Varsmzerqde

Der  Geschdtsfütnrer Maga  f!il i k :I-L  e i t n e r  Der  Geschäflsführerstv

Dipl-lng  S c h ] e r i t z k o  La'ndehatipltau

Landesra(

Dr  P e r n k o p f

LH-Ste.llver(reter

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di 09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

BEDINGUNGEN

j.  a) D:e rnit  iem  Fördeningvertrag  Jes  Bundegn:niseföums  für  Land-  und  Forstwi-

schafI  Umwelt und  Wassemrtschafi,  vertreten durc'h die Komrnunalkredit Aaystria
AG  aufgrund  des  Utu'wb!ll:üiJsu  uugyv»lzy  1993,  BGBI  t85/'f993  in der  geJtenderü

Fassung  feslgellegte  :FörJe:ning  ist  Grurxllage  der  Beredhnvng  des  Förde:ningsaus-

maßes  des  NO Wasserwirtschafflsfonds.

b) Dm zuges:chertera  Fördecungsrnittel  des  NÖ '!Q/asserwjrtschaftsfonds  werien  bei

Nadhweis öes entsprechenden Baufartsehrittes, höchstens jedoch in foklenJen

4alresquofen

unter  Berücksich(igung  der  nachstehenden  Bedingungen  fällig:

2022  EUR

2024 EUR

lOOOü,ü0
O,(M)

2ü23  EUR
2[)25 EUR

O,O[)
O,ICK)

c) Die :Förderurng  hestetd  iri der  Gewähcung  ston inicht  rückzahiffbaren  Bear.igen

d) D:e ange*ilesenen  Beträgegethin  Tom zurerndgü]tigen  Festlegung  dec  Fövderungs-

höhe  ug'd des  FörJevungsausmaßes  als  Vorauszah[ung

2  Die  Föirdlerung  öes  NÖ Wasserwjrtsctnaffsfonds  is( zu vergjngeri,  wer»n 6e  8u:rnme

a'l(erfür  idie Maßnahmen  gewähierh  Föreleru.ngai  und  Versicheningsüeistungen  die

t%5he der  Küken  der  Maßnahe  überschreakett.

3.  Durctötnrungszearaum:

Baubeg:nn:  18  Juli  2021

Funktiorisfätigkeasfrist  3L  Deze.mLier  202t

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  og:oo  -
16:0ü  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00
12:C10
19:0ü
12:00
i2:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

4. ALLGEMEINE  BEDfiNGUNGEN

a) J!Ullgemeiries
Die  Bestimmungen  des  NÖ  Wasserwjrtschafflsfonmpfzpql  (';F!I 13[)O  idgF,
soyiie  die NO  Wasserwirtschabfonds  Förderungsridvtlinien  2016  in der  Fassung
20'2j  -Sieitungswassermrtschai  sind  wesentliche  Bestandteih  dieserZusiche-
nJT)g

b) Vetkagsahschluss
Dje  'Zusicierung  'bjrd  mitderVoilage  derAnnahnaie.cr1d5rurig  rtiirfö  dpri  Förde-
rungsr'ehmer  rechtsverbinitich,  wobei  die  Zusietaerurxg  'vovbehal €lüs  zur  Kenntnis  zu

«» i!iiniiia:llfüu.:'aikfüiuniig

Dae Ubevnahrne  der  angeR2trten  Verptlichtungen  m[ mi  Gemeirhden  an eine.n
BeschJuss  des  zustind'igen  Organs  nach  öer  NÖ 'Gemeindeovdnung  j973,
LGBJ  jO[)Ü: (Gen'w=inJe'mrstand,  Gemeinderat),  bei  Verbänden  ari eIinen  Ver-
bandsbesch'luss,  entsprechend  de'n gettenden  Satzungen.  und  öe: Gerqoseen-
schafterq  an eine«>  BeschIuss  öes  zus[änd:gerü  Organes  getu:näeg'i.

*  Bei  'Genossenschafteri  '»rpNidhten  sich  dise,  zusJzi:che  Mitgll:eder,  *ie  im
§ 81, Abs  2 öes  Wasserrechtsgesetzes  yrgesehen,  aufzuneh'rnen.

D:e  Aron.:'hmeerkJämng  ist  bis  spätestens  3 Monate  *  Zus(ellurng  der  Zusicherung
dern  NO  Wasseriait'iaflsfürxis  mrzulegen
D:ese  Frist  kann  aufibegründetes.Ansuchen  dles FÖrdeningsrqöhmers  erstreckt
wsrden

C} Gerflcbtsstand

Für all[e RechtssLe:$keiteri,  d:e sich aus der fövderungazusidherurx3  ergeben, vird
das  Bezirksgeridüt  St  Pö'lföi  urd  das  Landesgeidht  für  Zivikechtssachen  S(  Pög-
ten  'veveinhart

5- VERPFL!ICHTUNGEN

Der  FTöröerur»gsrbebrner  is[  verpfl:ctAet:

*  die  Ibe*rlllig[en  und  überwmsenerq  'Förderungsmmeu  widrnurigsgeri'üäß  zu verwen-
den,

*  fürdieBaudurchhj'hrungalleerfocderlidhenlmfxmiiichenBe*älJigungenzuerwir-
ken,

@ dm Arilage bescheidgnäßjg auszuführen bzw- :bei ProieJctsäriderung idie notwendi-
gen Bewjlfiurigen  zu ervirkerb,

*  särrüliche  für  ihn  verbindlidie  vergabe-  und  wetbe'«rbsrechfjche  Besttnmu.ngen
eirwhafiten,

*  dü  Ausschreibung  und  Vergabe  wn  Leistungerq  entsprechend  öen  geltenden
Vergahetestimmungeri  der  Burdesf:örderung  duvcbzuführen,

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di 09:00  -

i6:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:ü0

12:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-ü i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  ww.furth.gv.at

dö  Baudurchführung  i  Einverneh:rnen  öt  der  Abteilurtg  Siedluragswasser-
irlsdhafl  ies  Amtes  derNO  Lindespeg:erung  vommehrnen,

sioh zur ErrichOung Be%Jer  und zum Betjeb fa6kundiger  Perswen  zu bedienen,
den  Baubeg:rnn  imd  die  Furnktionsföhjgkeit  zu melien

jrg'betia[b  e:neJahres  at» Zusicherurtg  miit aern  Bau  zu beginnan  -  andemfaDs  be-
'häft sicb  de.r NO WassewirtsdiaflsFonds  d:e Storniening  derZusict»vung  vor,

m:rvzesediche Projektsä.rnJerungen bzvv Aräerur4erx  von Fristen von mehrals
einem  .Nmhrdie  ZustirnrrnuH  des  NO  Wasseriörtschatshnds  ei)'»len,
zu emartende  Küstenübev-  odlec -untersdhreaungen  vün mehr  als  15  % nach  be-
:kanrd *erderi  iunverzüglidh  zu rnelden,

etnestens, jedoch späbsb,'ns 2 Jahi  nach rurikfiüiibr.;lti5'kcit  (a.iii.ilug  Jsii [!,b[i+ai-
rnur»gen  des  Bundes),  alfe  für  die Koiaudierung  eforderlüchen  Unterlagen,  :nsbe-
sandeg'ie dAe Abrechnungsuntedagen,  »rzulegen

beü dar  Külaudierurig  alk= dm Baudurchführung  und  d:e Bauabvecör»ung  bekeffen-
den  Unterlagan  - saiweit  sje  nicht  derAhrechv»ung  angesctdon  wumen -zur  Ein-
sidht  »iorzulegen  i[Ag'ispcöe,  däe »m  Förderungsnehmergegenüberöem
NO W'amun'a'gii  L;diaffsFürnds  aus  der  Zusidherung  mbgeJeite(  warden,  'könnan  lei
sünstigern  VerNusl  sgäesäens  he: äer  KoIaudierungsveföandlung  nactweisll:ch  gel-

üirii  Qrgarnen  ides NO Was»rvärfüJ'iJfüontjb  uid  dbti  vün  d:esen  Beauhragten
jedeü:[Auskürö.  hinsüöhtll:ch  Jar  geRjrderäeri  Maßnalrrien  zu eieillen,  Eirisictden

n Bücheir, Bekige undl sond7e  Unterlageri zu gewähren sawie IDurdhffiührung von
t%itlmqurügcin utw4 ll Ja'xpqa+mfimngcrx zu ges(atten,

ideinrn Recbnurügst»of  hzim  NO  LandIesrechnurngstnof  beü Ausübung  se:ner  Pcüfkom-

aale Be'lege  und  Aufzeichiriungern  das  Bauvüvhaben  beltreffend  sidher  und  geovdnet
.auFzuhewahren,  und  zwar  für  idie Dauer  deir geseul:chegü  Aufbewahmngsfm(  im
Siinnie dss  Red*rbugrgsIIegungsgesetze,  BGBi  Nc  A7Sf1'990  idgF,  ab Endlahrech-
:nuig

weJarzu  ierädern  noetn zu yepoföndst  odec  aii  andere  Weise  zu belasten:  sie
:köirinen auch  nächt mn  Diriuern irn Exekufori  geziogan  *ierden-

'vüireiner  Übe:rtragung  von  lEigenturri  axq geförderteni  Anlagen  eirie  Zustimmung  dem
NO Wasserbirtschaftsfonds  eiutnoae.n,  die aiuö  an Bm.ingungari  gekrnüpft  sein
kann,

so[le  dev  IFöyJarnetrner  'niöt  metnv unmme(bar  oder  miftelbav  unter  dem  Iheher-
schendein  Eiräss  deröf!ferntliehern  Hand  je:ner  Einrietntung  des  öffenuichen
Rechts)  shtien,  eine  Zustimmung  des  INO W«iwin  föJ  i.&ruia!b  viiizuken,  die
auch  arh Betj:ragungen  gmknüpft  »ira  kanrh,

öe: rtertraglichen  Regelungen  mit  anderen  Beteiberrq  gemeinsehiafffidöer/Wagen

zirmscks %Vasserabgam oderAb*assareinleitung  unter Berückaictnt7ung der dem
arnderen BeteiberarnfalI[enden Kostern e7ener  Maßnahmen angemesserie ein-

lige und  laufende  Kosteri  zu beriechnert,

hei  'Genosernsctn  zusmliche  Magfieiev  aufzunehmien  wile § 81f (2)  Wasser-
'reöfösgesetz

hei 6gö1en  Le:tungsffinfovmi:onssystemen:  derAhteilung  Söd!ungshasser-
irtsöhaldas.AmtesderNO  ILanöesrieg:erurag  aufArtorderurüg  die  Gnanöinlorma-

tiiogverh in Form  vm  slape-[)ateien  in einern  agnflich  östere.ichäsdherü  Koordinaten
systern  zur  a'lfälljgen  Aufnahme  iri dern Geo-Datenbestand  ies  EluridlesJariJes  NÖ
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unverzügliche  Bekanntgabe  vo'n anderen  für  diese  Bauvoföaben  (auch  nachträg-

iich)  beantragte  Förderungen  Die  Gewährung  anderer  Fömeningen  ist  uriter  Be-

kan'ntgabe  der  Eckdaten  der  Fö:rderung  und  Förderstelle  zu  mefön,

öei  Bauvorhaben,  deren  Investitionskosfen  mehr  als  EUR  3,6  Mio  betragen,  sind

di  Bestön'i'ungen  des  Normeilasses,Bauvorh;dhen  Siedlurqgswasserwirtsdiafia  im

Einverrbehmen  mit  der  Ahteitung  Siedlungswasserwirtschaff  des  Arntes  der

NO  Lat'desregiening  einzuh.ilten,

bei  S(rategischen  KonzepRer»:  dem  NO  WasserwirfschaRsfonds  bzw  der  AbteiIung

Sied1ungswasserwirtschaff  des  Amtes  der  NO  Laridesregienirig  zu  gestatten,

grundsät'I:che  Aussagen  unö  Ergebnisse  arq andere  Fördeningswerberwmerzu-

geben

8. AUSZAHLUNG  VON  FöRDERUNGSMITTELN

a) Auszahffun'igen von Förderurigmmetn efokle.rn auf G'rund vüri ZuzähJungsa'nträgen,
die  aar  Fövdertingsnehrner  auf  deri  vüm  NO  Wasserwi:rtschdtsfonds  ausgeaieite-

ten  Formblättem  zu stellen  haL

b) Die  Hö'he  des  Zuzä'hJungsbetages  e:rgib[  sidi  entspvechend  dem  Badortsdhritt

hzop'  hrfirhsitpinq  qü.if (":rii indage  der  in der  Zusiicherung  ausgew':esenen  Jahresför-

derquüten  aufg'rurxd  öes  übgpriüfien  Zuzählungsanhages  an  den  NÖ Wasser-

wirtsöhaftsfon«s-

c) Vorn derb ausgewieserien  und  mls töcderurngsFäh:g  agrerkanrüten  Baukosten  s:nJ  bis
zuv  Endabrechnung  rd  '95 % der  Koden  füc die  Bernessung  der  Anneisung.heran-

zuziehen  Die  Anwe.isungsbetäge  we.rdan  kaufmänri:sch  auf  ganze  B=eträge  gerun-

def

d) Derförderungsnelhrnecwmd:tjederZuzatdurx1vanFördepungsrnitteJrnüberihre
Hähe  :nfommrt

e) Die  beiivilligten  und  übarimesenen  Förderungsmatel  sird  *idmungsgemäß  zu  ver-

weridern

Q Die  aushezatübt  Fömerungsmael  geien  büs zur  Kollaudienirig  und  Endabrech-

rnung  alls Vorauszahlungen

g) Dje  Auszahlu:ng  von  Fördenirngen  für  digble  Leüungsirdormat:onssysteme  e:folg(

aufGruriölage de:rausge'mesenen im Bauabschnfötd$hl erfassten Leüungslärigen
urnd aen  daftIr  ausgewiesenen  und  als  förderF4hig  anerkannten  Kosh.n,  wobei  je-

wejls  95'%  fördie  Berung  derAnwisung  hzw-  höchstens  die  än derZusiche-

nagtg ausgewieseneii  AJiysirüiiJsiquufüi  lieianzöehen  sind,  erst  nach  Fun:k(ions-

föhigkeit  des  Bauabsr'hnittes
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'7. RÜCKFORDERUNG  VON FÖRDERUNGSIMBTTELN

DeF fövJeru.ngsnehmerbaf  ei:ne  gewährte  FöcJeru'ng  üher  schriffl:che  Aufforderung  garaz

odev  fe:ffweise  :nnerhaffb  eäner  angemessenen  Erist  zurüdk  zu  zahfeiv  oder  es ist  das  Edö-

scheru  zugeaicherter,  aber  noch  nich[  austezahltg  Förderugigen  vorhen,  wenn

a) Organe  aes  MJWa»viwii(a.l».*ab(uviibudei  Jvb»ii  [föau[Thiag(v  üfür'wesenfliche

Umstätmle  unirichtig  odev  unvolllstäridig  unterrichtet  worderv  sirnd,

t») vorgesehene  Verpfliiehtaii.ngen  odev  Bedingungen  %'Ofn Föcdengsnebrner  nicht  e:rn-

gehJ(en  wurdien,

c) vorgesehiene  Beidate  nicht  erstatfek  odar  Nachwe:se  rnicht  erbiracht  oder  eforder-

Jiche  Auskünfte  niet'd  erteii(  woü'iden  siind.  sofern  :n diiesen  Fäifen  e'ne  schrifuiche,

en(sprschenid  befristete  und  den  ausdrückl*hen  Hjn'müs  auf  Jie  Recb(sfolge  d-er
Nichtbefok)ung  ertiafötende  Mahriung  ohrne  Erfüag  geblieben  is«,

dl) J:e  urnvegzügll:c)"ne Me4dung  von  Ereiiggvissern,  *eldhe  die  Duvct'nfülning  des  gefövder-

ten Voriabens  verzögerri oder unmöglliich madien odler deven Abe4nderurx;1 erfor-
idergi 'örele,  unterblmben  ist,

e) Jer:FörJerunigswerber»rgesöhenelKünküiKImaßnaömernbe-odervertinderfoJar

die Bareöhligurng  ZNjr Inarnspruchmiirne  dar  Förierung  jnnediaJb  des  Sr  öü  Auiifbe-

walhirurng  öer  Unterjagen  vürgesahernan  Zeiltraumes  gticht  mehr  überpfbac  ist,

Q öiieFörd.erungsmÖelg.arvoder0ejfüveiisebvjdmurngsmdvigver'sendetwordegisind,

g) öas  ge'k)rdertte  Vorlhöari  nichf  oäar  iri.ictn[ iüechtzaiikig  durchgefülhrf  werden  kagi.n o-

ider durctxlefölhrt  wordlen :st,

h) Jas  Veräiußerungs'ixerbat  n:cht  eingeh;iföen  'surde,

Fördlerungszveckes  si*ern  sollern,  '+toirn Förderungsvberber  nicht  eingeia)fan  wur-

dan,

j) der Förfüernmhmer das Ejgerdurra an %Bvderten Anlager»teilegy ohne Zusfimrnurag
des  NO  WasserwjrLsöaftsfonds  übartg'ägt

Bej  Voiiegen  eänes  Rüt'kferungsfalJes  mt dem  Förderaagsavehrng  derzurückzuzah-

'ten&e  Betrag  mn  Zaihiungsz"eN  airisch'ließlüch  Verzugszirnsern  hekanntzugebern

AllNäUige  'veaergehende  ziüllvediflidhe  Aaiisp<dhe  hlejberi  davorn  urüberülört-

V(M'! einer  Eirnsteiung  kw  Rückfaröariuig  de'r  För&e'ningsmmd  kann  albgesehegy  werien,

yzenn  eirüe iordniingsgemäße  Eyrichtung  und  Betrieb  der  gdörderten  Anlage  gavährleidd

ersdheint-
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8- HilNWEISTAFEL  UND  ERINNERUNGSTAFEL

a) Für  die Dauer  der  BaudurcJährung  mt auf  der  Baustel(e  eine  Hinweistafel  mif  der
Vorgabe,Hier  in'vestiei  NO",  in der  Basäsgröße  von  24ü  r:m x IW)  cm (dieses  Maß
'kann auch  entsprecheni  proportionaf  verk[eirxen  oder  vergrößert  werden),  gut
sichtbar  aufzustellen  Zusätzlidi  kann  die Tafel  Hinweise  über  Jie  Art  des  Bauvor-

hahens (Wasserwrsürgungsanlage,  Kana$isationsanlage, KMranlagel dessen
Bau;»:[  und  Küsten  en[halterq  Soflten  für  gegensf,indliches  Bauvorhaben  auch

Förde:nirügsmmö) des Bundes gewährt werden, karvn dm Aufste11ur4g einer e7enen
Hinweistafel  urderbleliben  und  wäre  d:e Vorgabe,Hier  intiert  NOa verpfliditgid
(inks  oben  auf  deir, entspirechend  den Bestirn.rnungen  des  Förderungsvertrages  :rnit
dern  Bundesmin:sterium  'für Lan&wirtschaft,  Regionen  und  Tourmmus,  vertreten
durch  die Kommunal:kit  Ausbia  AG,  aufzustelkinJen  Himvestafel  zu positionie-
ren

dem  Link  Bautarel NÖWWF  bei Jen  Düwnkiads  zurVerfügung

b) AneinemBauwerkderAriIage,oderarisitel[ederHinweistafeIoderarieinerfürdie
Offe:ntlichkeit  gtA sichtbaren  anderen  SteKle st nach  Proje:ktabschtuss,  sowei(  dies
:nicht  in einem  anJere:n  Bauabschnitt  erfofgt  M,  eine  Erinnerungstafel  über  die Er-
:riditung  der  Anlage  ar'eu'hringen,  auf  welcher  :rrvik derAufschvij«,Hier  investiert  NO"
ur»d auf  die  Bauzea  hingewiesegx  'wird  Sa)tThen für  gegensRändliches  Bau«rhaberi
aueh  Förde.rungsrnifö,ll  des  Bundes  gemJhr(  'arden,  karün öie  Autstettung  emer  ei-

genen Erinnemrlstaml  unterbleiben urnd wäre die Aufschift,, Hier investiert NO"
veg'pflicht.end  inks  obern auf  dar  entsprediend  den  Bes(imrnunge:n  des  Fötdevungs-
vartages  m:( derri  Bundesrninmferium  für  Land'wirtsöhaft,  Reg:ionerü u.nd Tourismus,
veüeten  durch  d:e KümmurnaIkriedaAustria  he,, aufzusfellenden  Erinne.rungs[afel
zu posionfieren  Die  Vtxlage,H:er  jn'vestie.rt  N'ü'  steht  au(  dar  Homepage  des  Lan-
öes  NO unäer dem  Lärik Bautafel  NOWWF  L»i  den  Dowrnloais  zur  %/erfügurxg

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Vereinbarung  über  die  Annahme  der  Förderung  des  NÖ  Wasserwirtschaftsfonds  für

den  Bauabschnitt  19  der  AbwasserbeseitigungsanIage  anzunehmen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:0ü

Di  09:00

16:0ü

Do  08:00

Fr  08:00

12:00

i2:OC1

1 9:(X)

12:00

12:00
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NÖ WASaERW)RTSCHAFTSFONDS

am

ANN  AH  M EERKLÄRUNG

dm

Die Marktgerneinde  Fu6  bei  Gö*mg  erkllä'd  aufgrund  des  Beschilluseas  des

C»iib:inJs'voi'Jaiab:ib  :Liiiw  des  Gerrieindlerafes  vom -.....

'ivüchehial[lose  !mnaime  der  Zusictnerung  des  NÖ  Wasserwütsclaftsfonds  vom  7  Jluili

2Ü22,  %fVWF-1(]113ü0"[9J2 für  Jan  Bau  derAhwasserentsorgungsarn(age  Furth  be:

G5ttseig,  Hoc?wasseir  07/2O21,  Bauatsctvnii[f  19

Gemeiinöevodanösmäfg €ied üüi4p='nin+eiseqi

Gemeirndesiegel

Gemeiinderatsmitglliiei 'GeiiieiiLJtii«ll.yiiikJJi6dl

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00
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Fr  08:00

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00
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Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

nternet:  www.furth.gv.at

3. Infrastruktur  -  Kleinmaßnahmen  2022  - Auftragsvergabe

GR Franz  Schatzl  nimmt  ab 19.'43  Uhr  an der  Sitzung  teil.

Sachverhalt:  Für  die Durchführung  von lnfrastrukturkIeinmaßnahmen  wurde  vom

Technischen  Büro  Ing. Wilhelm  Seidl  GmbH  im Auftrag  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  eine  Ausschreibung  im VerhandIungsverfahren  ohne  vorherige

Bekanntmachung  durchgeführt.  Die Angebotsfrist  endete  am 04.10.2022.  Bis  zum

Ende  der  Abgabefrist  haben  von  den 11 eingeladenen  Unternehmen  nur  zwei

Angebote  abgegeben:

Fa. Swietelsky,  Zwettl:

Fa. Pittel+Brausewetter:

€ 244.153,68  netto  bzw.  € 292.984,42  brutto

€ 272.535,85  netto  bzw.  € 327.043,02  brutto

Nach  den  AufkIärungsgesprächen  am 11.  10.2022  am Gemeindeamt  Furth  bei

Göttweig  wurden  die Angebote  von beiden  Firmen  nochmals  überarbeitet.  Nach

Prüfung  durch  Herrn  Ing. BMStr.  Hirsch  von der  Firma  Technisches  Büro  Ing.

Wilhelm  Seidl  GmbH  wurden  folgende  neue  Auftragssummen  für  die Obergruppen  1

und 3 ermittelt:

FIRMA Vergabegruppe SUMME  netto SUMME  brutto

Swietelsky,  Zwettl

OG1

(Kleinmaßnahmen)

€ 152.098,25 € 182.517,90

0G3  (Austraße) € 60.968,03 € 73.161,64

GESAMT € 213.066,28 € 255.679,54

Pittel+Brausewetter

OG1

(Kleinmaßnahmen)

€ 154.781  ,80 € 185.738,  16

0G3  (Austraße)) € 58.838,64 € 70.606,37

GESAMT € 213.620,44 € 256.344,53

Die Obergruppe  2 beinhaltet  lediglich  Regiepreise  für  Eventualpositionen,  ist nicht

vergaberelevant  und wird  daher  nicht  ausgewiesen.

Bei der  OGI  zeigt  sich  nach  wie  vor  eine  starke  Abweichung  von  dem  zuvor

geschätzten  Auftragswert.  Diese  Positionen  sind  wesentlich  teurer  angeboten  als

aufgrund  der  bisherigen  Erfahrungen  zu erwarten  war.  Dementsprechend  ist eine

Vergabe  im gewählten  Ausschreibungsverfahren  nicht  möglich.  Nach  Rücksprache

mit BMStr.  Hirsch  wurde  empfohlen,  für  die dringenden  Aufträge  heuer  noch

Regieangebote  einzuholen,  da erwartet  wird,  dass  diese  günstiger  sind.  Die

Ausführung  der  übrigen  Kleinmaßnahmen  der  OG 1 sollen  dann  im kommenden

Jahr  vergeben  werden.

Die Kosten  der  OG3  erscheinen  nach  Prüfung  durch  die Technische  Büro  Ing.

Wilhelm  Seidl  GmbH  angemessen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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12:00
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Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat  die

Ausschreibung  der  Obergruppe  1 ,,Kleinbaustellen"  zu widerrufen  und nicht  zu

vergeben  und  die Obergruppe  3,,Austraße"  an den Billigstbieter  die Firma

Pittel+Brausewetter  zum  Preis  von € 70.606,37  inkl. Ust  zu vergeben,  sofern  von

diesem  auch  bei Ausführung  2023  die Preise  gehalten  werden.  Die Bedeckung  ist

beim  Vorhaben  Straßenbau  gegeben.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

4. Grenzvermessung  Kellergraben  GstNr.  876/1  EZ 1078  -  Übernahme  ins öffentliche

Gut  und Antrag  gemäß  § 15Liegenschaftsteilungsgesetz

Sachverhalt:  Das  Ergebnis  der  Vermessung  im Kellergraben  durch  die

Vermessung  Schubert  ZT GmbH  liegt  nun vor.  Seitens  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  ist nunmehr  der  Antrag  auf  Durchführung  des  Teilungsplanes  der

Vermessung  Schubert  ZT GmbH  GZ:52024-F  vom  14.04.2022  signiert  am

30.08.2022  07:57:23  Uhr  gemäß  § 15 LiegenschaftsteiIungsgesetz  zu stellen.

Gleichzeitig  müssen  die aufgrund  der  Grenzberichtigung  hinzukommenden  bzw.

wegfallenden  Teilflächen  in das  öffentliche  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  übernommen  bzw.  aufgelassen  werden.  Die Straßenanlage  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  besteht  in der  Natur  bereits.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  Antrag  auf  Durchführung  des  Teilungsplanes  der  Vermessung

Schubert  ZT  GmbH  GZ:52024-F  vom  14.04.2022  signiert  am 30.08.2022  07:57:23

Uhr  gemäß  § 15 LiegenschaftsteiIungsgesetz  an das  Vermessungsamt  Krems  zu

stellen  und der  Verbücherung  zuzustimmen.  Gleichzeitig  werden  die im

Teilungsplan  der  Vermessung  Schubert  ZT  GmbH  GZ:52024-F  vom  14.04.2022

signiert  am 30.08.2022  07:57:23  llhr  ausgewiesenen  hinzukommenden  Teilflächen

in das  öffentliche  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  übernommen  und die

wegfallenden  Teilflächen  aus dem  öffentlichen  Gut  entlassen.
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Marktgemeinde  Fcirth bel Göttweig

Obere  Lendslraße  65

3511 Furth  bei Göttwig

An das

Vermessungsarnt  Krems

Rechte  Kremszeile  6ü

350ü  Krems  an der  Donau

Furth, am

Internet:  www.furth.gv.at

Ansuchen  utn Vorbüchürung  nach % 15 Li*gTeilG

Die Mark(gettieOnde  Furih  bei Göthveig  ersuchk  urri Durchf6rur»g  des beiliegenden

Teilcingsplanes

,,Ven'i'iessung  Schubert  ZT GrnbH
vo.n'i u,oo.pozz  rnit der  GZ 52024-F'

:n der  KG Furth  (12 j54)  nach  den Sonderbestirnmungen  des § 15LiegTeiIG.

Die Anla@e Ist 5areits fenig gesiellt.

Sämtliche Diünstbarkeiten  und Realrechte  sind nicht  mitzuübertra4en

Die betelligten  Elgentümer  und  Buchborechtigten  erheben  kelnen  Efö'ivand  gegen  die

beabslchtlgte  und beantragte  grundbücher}iche  Dcirctiriih.rurqg.

Hieramts sind Hindernisgründe  für eine solche üurctiführung  nicht bekannt.

Der Ari(ragsteller  liaftet  niit  allen  Rechtsfülgen  für die Vollständlqkeit  uriid Richt1qkeit  obiqer

Angaben  (§ 20 LiegTeilG)

Der  Bürgermeister:

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

5. Abtretung  Kellergraben  -  Beschluss  Straßengrundabtretungsurkunde  und

Übernahme  ins öffentliche  Gut

Sachverhalt:  Aufgrund  des  gültigen  FIächenwidmungsplanes  der  Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig  war  für  das  Grundstück  853/2  KG Furth  eine  Abtretung  an das

öffentliche  Gut  mittels  Bescheid  vorzuschrieben.  Vom  Grundeigentümer  wurde  der

öffentliche  Notar  Dr. Gerhard  Muckenhuber  mit  der  Durchführung  beauftragt.  Vom

Notariat  wurde  sohin  eine  Straßengrundabtretungsurkunde  \/T2022/206L-01  zur

Beschlussfassung  durch  den Gemeinderat  übermittelt.

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:ü0
Di 09:ü0

16:(X)
Do 08:00
Fr 08:00

12:0ü
12:00
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 ü190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Straßengrundabtretungsurkunde  VT2022/206L-01  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

DO 08:00

Fr  08:00

12:00

t2:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48  3239  70ÜC) 0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

öL'fentlicher  Not.ar  gerichtliche  Eintragurhgsgebühr

Tel.  ö2732/875  95  zu Erfnz.  1C1-237.444/2022

"i'T2':II'22/z:"J6L-l]L

Straßengrundabtretungsurkunde

rler  Marktgemeinde  Furth  bej  Göttweig  (Öfferitliches  Gut)

Präambel  :

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00  -

Di  ü9:0ü  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:C)0

19:00

i2:00

12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATu  16281501

DVR:  C)062898
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Marktgemeinde Furth bei Göttweig

Obere Landstraße 65, 35a1 1 Furth bei Göttweig

Te1efon:+43 2732/84622-C) I Fax:+432732/84622-22 Internet: %

Erstens  :

Mirkt.qemejnde
 Furth  bei  Göttweig  ß'ffentliches  Gut)  i:i-itj  cl '. i==i

der  E.tnlagezahl  E32 Gruridbuch  12154  F'uzth

:)l.  ':'  .'
iliL

I  l; I e  r' i  !e  i

'. "i ll

Parteienverkehrszeiten: Mi.OO  -

Di 09:00  -

16: €)0 -

Do 08:00  -

Fr 08:00  -

12:00
12:00
19:00
'12:00
12:00

Bankve-rbindung Raiffeisenbank Krems Bankstelle Furth

IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083

BIC: RLNWATWWKRE
UID NR ATU 16281501
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: qemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

KATASTR?aiGE41NDE  12254  Furth

ü.l-:X.LRK.;G[:RTCliT  Kr.:in;  an  car  Do:'iau
ÄÄ»lÄal+lÄlÄ+&s&A'a{+&l)&&+l+iab*ir**k»k*

E INllJi(J'  t»a, 1078

Im  Gzundbuch  12154  F'urth

werderi  folg*nde  Eintragungen  b e  w  ill  i  g  b

Ob Einlaqezahl  82

Ob Einlagezahl  1ü78

JlljltÄ4A)Ä11+1-r#ia}-+1+1*l+bl+taiffitt € +i}»I)}VillllvA#!Ä&h+l+#+k#taa+f*h*7l»l+

Zwei  tens  :

Drittens  :

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di 09:00

16:00

Do  C)8:00

Fr  08:00

12:üC)

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  C119ü ü083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth bei  Göttweig

Obere Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail: gemeinde(a,furth.at ,jurth.gv.at

Viertens  i

Fünj  tsns  :

Sechslens  :

Siaaberitens  :

Parteienverkehrszeiten: Mo 08:00  - 12:00  Bankverbindung

üi  09:ü0  - 12:00
16:00  - 19:00

Do 08:00  - 12:00

Fr  08:00  - 12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstel-Ie-F"urth

IBAN: AT 48 3239  7000 0190 0083

BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

üVR:  C1062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

-J-

Internet:  www.furth.gv.at

Fr;.-=rits an :'ier [)üriac5  aJ'l  Ci1.Ci9.2[122

Fur:lri  b,ji  Göttbz=ig,,  fün  ...............

Harktgmneitlde  Furth  bej  Göttweig

(Ö.ffentliches  Gut.)

E :  = '; o r m=  i s r =  c gthl'.  'S=m=indircil

"J :! I-l i=: 'al 71 l 'J e 1 rl 'aa"': r S :L F. :' .l n'IJ '*'aC" n

'aI-i CiT @ ' :", :l  ;"; 1  ,, ky
Geme  i !'llJe  ra  t

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

6. Benützungsvertrag  Turnsaal  Volksschule  - Abänderung

Sachverhalt:  Im Benützungsvertrag  für  die  Volksschule  ist  vorgesehen,  dass  eine

Nutzung  während  der  Schulferien  und  schulfreien  Zeit  nicht  gestattet  ist. In diesem

Punkt  soll  eine  Abänderung  vorgenommen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:
Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

Di  09:00  - 12:00  IBAN:  AT 48 3239  7000  0190  0083

16:ü0  - 19:00  BIC:  RLNWATWWKRE

Do  08:00  - 12:00  UID  NR.  ATU  16281501

Fr  08:00  - 12:00

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  abgeänderten  Benützungsvertrag  für  die Volksschule  zu

beschließen,  welcher  die bisherige  Regelung  ersetzt:

Benützungsvertrag  Volksschule

abgeschlossen  zwischen  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65

3511 Furth  bei Göttweig

vertreten  durch  Bgm.  Gudrun  Berger

im Folgenden  kurz  Eigentümerin  genannt

und

Name:

Adresse:

Tel.Nr.:.

im Folgenden  kurz  Nutzungsberechtigter  genannt

als Vertragspartner  andererseits

1)  Nutzungsgegenstand

Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  ist Eigentümerin  der  Liegenschaft,  der  darauf

befindlichen  baulichen  Anlagen  und  des  Volksschulgebäudes  mit  der  Adresse

Kirchengasse  51, 3511 Furth  bei Göttweig.

Die Eigentümerin  gibt  folgende  Räumlichkeiten  ....................................................

in der  Volksschule  Furth  bei Göttweig  in den  Bestand  des Nutzers  zu folgendem  Zweck

2)  Zeit  & Dauer  des  Benutzungsrechtes

Die Benutzung  der  unter  Punkt  1 bezeichneten  Räumlichkeiten,  zu dem  vereinbarten  Zweck,

erfolgt

im Kalenderzeitraum  von ..............................bis........................

jeden der  Zeit  von ...............Uhr  bis..................Uhr.

Somit  ergeben  sich  für  den  Zeitraum  der  Vereinbarung  insgesamt......  Benutzungseinheiten.

Die  Termine  der  Benutzungseinheiten  sind  mit  der  Schulleitung  abzustimmen  und durch

Unterfertigung  zu bestätigen.

Während  der  Schulferien  sowie  an allen  schulfreien  Tagen  dürfen  die  Räumlichkeiten  nicht

benutzt  werden.  Ausgenommen  von  dieser  Regelung  ist die Nutzung  im öffentlichen

Interesse  sowie  jene  Ferienzeiten,  an denen  Ferienbetreuung  in der  Schule  statffindet.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di 09:00
16:00

Do 08:00

Fr  08:00

12:00
12:00
19:00
12:00
i2:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT 48 3239  7000  0190  0ü83

BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATu  162815fü

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

3)  Beiträge

Internet:  www.furth.gv.at

Für  die Benützung  von Schulräumlichkeiten  ist für  jede  Benutzungseinheit  ein Beitrag  vom

Nutzungsberechtigten  an die Eigentümerin  zu entrichten.  Für  zusammenhängende

Benutzungseinheiten  sind  abhängig  von der  Dauer,  folgende  Beiträge  je Einheit  zu

entrichten:

*  Für  eine  zusammenhängende  Benutzungseinheit  bis 1 Stunde

*  Für  eine  zusammenhängende  Benutzungseinheit  von 1-2  Stunden

*  Für  eine  zusammenhängende  Benutzungseinheit  von 2-3 Stunden

*  Für  jede  weitere  Stunde  erhöht  sich  der  Beitrag  um jeweils

€ 13,-

€ 17,-

€ 23,-

€ 6,-

Die einzelnen  zusammenhängenden  Benutzungseinheiten  sind  für  die Beitragsberechnung

auf  volle  Stunden  aufzurunden.

Die Beiträge  für  jede  abgehaltene  Benutzungseinheit  sind  als  Jahresbeitrag,  bis spätestens

15. Juni  des  jeweiligen  Unterrichtsjahres,  bei der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zur

Einzahlung  zu bringen.

Zutreffendes  ist  von  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  anzukreuzen.'

E/  Für  die Benutzung  ist  ein Jahresbeitrag  von  € .............  zu entrichten.

D  Die  Nutzung  liegt  im öffentlichen  Interesse  bzw.  kommt  der  Volksschule  Furth  bei

Göttweig  zu Gute  und  ist  daher  von  der  Beitragsleistung  befreit.

EI  Der  Zweck  der  Benutzung  unterstützt  die  Erreichung  der  Unterrichtsziele  der

Volksschule  Furth  bei  Göttweig  und  ist  daher  die Nutzung  von  der  Beitragsleistung

befreit.

4)  Zugang

Sofern  vom  Nutzungsberechtigten  ein Schlüssel  für  die Gewährleistung  des  Zuganges

benötigt  (z.B.  Zugang  außerhalb  der  Betriebszeiten)  wird,  ist eine  natürliche  Person  namhaft

zu machen, welcher der Schlüssel für den Zugang, gegen eine Kaution von € aoi-i

ausgefolgt  wird.

Sollte  der  Schlüssel  in Verlust  geraten,  wird  auf  Kosten  des Nutzungsberechtigten  die

Schließanlage  im erforderlichen  Ausmaß  ausgetauscht.

5)  Nutzungsbedingungen

Für  die Benutzung  von Räumlichkeiten  im Volksschulgebäude  sind  folgende  Bedingungen

einzuhalten:

1.  Die Zu-  und Abfahrt  zum  Schulgebäude  erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Von  der

Eigentümerin  wird  keine  Haftung  übernommen.

2. Die Nutzung  anderer  Räume  und  Anlagen  als die in dieser  Vereinbarung  angeführten

Räumlichkeiten  ist strengstens  untersagt.  Dies  gilt  insbesondere  für  den  Schulhof  und

der  darauf  befindlichen  Spielgeräte.  Sofern  eine  Mitbenutzung  des  Schulhofes

gewünscht  ist, muss  diese  in dieser  Vereinbarung  ausdrücklich  angeführt  und eine

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di 09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:0ü

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.qv.at

Aufsichtsperson  namhaff  gemacht  werden.  Gleichzeitig  damit  hat  der  Nutzer  für

etwaige  Unfälle  oder  Schäden  aus  der  Benutzung  der  Spielgeräte  zu haftet.

3. Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  stellt  die Räumlichkeiten  im Umfang  dieser

Vereinbarung  zur  Verfügung,  es wird  jedoch  keine  Haftung  für  einen  bestimmten

Zustand  oder  Beschaffenheit  übernommen.  Die Benutzung  erfolgt  jedoch  auf  eigene

GeTahr.

4. Das  Schulgebäude,  insbesondere  der  Turnsaal,  darf  nur  mit  geeigneten  Schuhen

betreten  werden.

5. Die Einrichtung  sowie  die Geräte  sind  sorgsam  zu behandeln.  Für  Schäden  am

Eigentum  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  die während  der  Benutzung

entstehen,  haftet  der  Nutzungsberechtigte.  Diese  sind  unverzüglich  und

unaufgefordert  der  Schulleitung  zu melden.  Ebenso  haftet  der  Nutzungsberechtigte

der  Eigentümerin  für  Schäden  am Eigentum  Dritter.

6. Verschmutzungen,  die über  das  übliche  Maß  einer  ordnungs-  und sachgemäßen

Nutzung  hinausgehen,  sind  vom  Nutzungsberechtigten  zu beseitigen.  Die

ordnungsgemäße  Reinigung  wird  vom  Schulwart  überprüft.  Im Fall einer

unzureichenden  Reinigung  durch  den  Nutzer,  sind  die Reinigungskosten  der

Eigentümerin  vom  Nutzer  zu ersetzten.

7. Der  Nutzungsberechtigte  hat  dafür  zu sorgen,  dass  unberechtigte  Dritte  keinen

Zugang  zum  Schulgebäude  erhalten.  Insbesondere  nach  der  Beendigung  der

Nutzung  hat der  Nutzungsberechtigte  dafür  zu sorgen,  dass  die Raumbeleuchtung

und Wasserleitungen  abgedreht,  die Fenster  verschlossen  und die Zugangstüren

versperrt  sind.

8. Wenn  sich  die Notwendigkeit  ergibt,  dass  die Räumlichkeiten  zu schulischen

Zwecken  oder  im öffentlichen  Interesse  benötigt  werden,  ist die Eigentümerin  bzw.

Schulleitung  berechtigt,  die Nutzung  zu einzelnen  Terminen,  ohne  Ersatz,  zu

untersagen.  Für  diese  Einheit  ist kein  Beitrag  vom  Nutzer  an die Eigentümerin  zu

leisten,

9. Sofern  es erforderlich  ist, können  vom  Eigentümer  zusätzliche  Nutzungsbedingungen

zusätzlich  schriftlich  festgelegt  werden.  In diesem  Fall ist diese  Vereinbarung  nur

unter  gleichzeitiger  Bestätigung  über  die Einhaltung  der  zusätzlichen  Bedingungen

gültig.

6)  Vertragsende

Diese  Vereinbarung  endet  automatisch  mit  Ablauf  des  vereinbarten  Nutzungszeitraumes,

jedenfalls  jedoch  mit  Ablauf  des  jeweiligen  Unterrichtsjahres  gemäß  Schulzeitgesetz  1985.

Bei Verstößen  gegen  diesen  Benutzungsvertrag  kann  die Eigentümerin  jederzeit  das  Recht

zur  Benutzung  entziehen,  wobei  jedoch  die  Verpflichtung  für  den Nutzer  zur  Entrichtung  der

Beiträge  für  bereits  stattgefundene  Benutzungseinheiten  aufrecht  bleibt.

Auf  den  Abschluss  eines  Benützungsvertrages  besteht  kein  Rechtsanspruch  und kann  daher

ohne  Angabe  von Gründen  verweigert  werden.

7)  Datenschutz

Die angegeben  persönlichen  Daten  werden  ausschließlich  zum  Zwecke  der  Raummiete

,,Turnsaal  Volksschule"  verwendet  und nicht  an Dritte  weitergegeben.

Datenschutzerklärung:  www.furth.at/datenschutz/

Furth,  am

Nutzer

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:ü0

Fr  08:00

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00

Schulleitung

Bankverbindung

Bürgermeisterin

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

ulD  NR.  ATu  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße 65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Es wurde  ein Schlüssel  mit der  Bezeichnung

übergeben.

gegen  Kaution  an den Nutzer

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

7. Volksschule  Ferienbetreuung  2022/2023  -  Änderung  Tarif

Sachverhalt:  Die Erhebung  für  die Ferienbetreuung  2022/2023  muss  wieder

durchgeführt  werden  bzw. wurde  für  die Herbstferien  bereits  durchgeführt.  Aufgrund

der  PersonaIkostensteigerung  kann  mit den bisherigen  Tarifen  nicht  mehr  das

Auslangen  gefunden  werden.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den

Tagestarif  je Kind für  die Ferienbetreuung  2022/2023  mit € 18,-bis  16:45  Uhr  und

mit € 21,-bis18:00UhrfürdieHerbst-,Weihnachts-,0ster-undSemesterferien

im Schuljahr  2022/2023  festzulegen.  Für die Sommerferien  sollen  wieder

Wochentarife  je Kind mit einem  Betrag  von € 69,-festgelegt  werden.  Die

Ferienbetreuung  soll entsprechend  dem Ergebnis  der Bedarfserhebung  angeboten

werden,  sobald  eine Kostendeckung  von 90% durch  Elternbeiträge  und Förderung

erreicht  wird.  Jedenfalls  in jenen  Wochen,  in denen  zumindest  10 Kinder

angemeldet  sind.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der Antrag  gilt somit  als angenommen.

Zusatzantrag  zum  Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den Zusatzantrag  an

den Gemeinderat,  für  die Sommerferien  2023  wie bisher  auch  einen

Geschwistertarif  in Höhe  von € 53,-je  Woche  und Geschwisterkind  festzulegen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

8. Heizkostenzuschuss  - Änderung

Sachverhalt:  Mit GemeinderatsbeschIuss  vom 28.10.2014  wurde  der

Heizkostenzuschuss  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  in Höhe  von € 70,-

festgelegt.  Alle Gemeindebürgerlnnen,  die einen  Heizkostenzuschuss  aufgrund  der

Richtlinie  des Bundeslandes  Niederösterreich  erhalten,  sind anspruchsberechtigt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den

Heizkostenzuschuss  für  die Heizperiode  2022/2023  mit € 140,-festzusetzen.

Danach  soll wieder  ein Heizkostenzuschuss  von € 70,-ausbezahlt  werden,  sofern

vom Gemeinderat  der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  keine  andere  Regelung  für

nachfolgende  Heizperioden  beschlossen  wird.  Die Auszahlung  soll wie bisher  an

jene  Personen  erfolgen,  die auch  einen  Anspruch  auf  einen  Heizkostenzuschuss

des Bundeslandes  Niederösterreich  haben.
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

9. Erneuerbare  Energiegemeinschaft  Furth  bei  Göttweig  - Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:  Um  den  Strom  aus  den  drei  gemeindeeigenen  Photovoltaikanlagen

besser  nutzen  zu können  sowie  auch  mehr  Nutzen  aus  zukünftigen

Photovoltaikanlagen  ziehen  zu können,  soll  über  die  Gründung  einer  Erneuerbaren

Energiegemeinschaft  Furth  bei Göttweig,  bestehend  aus  der  Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig  und  der  Mittelschulgemeinde  Furth,  beraten  werden.  Im Falle  der

grundsätzlichen  Zustimmung  zu diesem  Vorhaben  sollen  die  weiteren  Schritte  zur

Gründung  bis Ende  2022  erfolgen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  der

Gründung  einer  Erneuerbaren  Energiegemeinschaft  Furth  bei Göttweig

grundsätzlich  zuzustimmen  und  die  konkrete  Vorbereitung  der  Gründung  zu

bewilligen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

10.  PersonaIangelegenheiten  -  KinderweihnachtsgeId  2022

Sachverhalt:  Wie  in den  letzten  Jahren  soll  auch  im Jahr  2022  den

anspruchsberechtigten  Bediensteten  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

entsprechend  der  Regelung  für  die  NÖ Landesbediensteten  durch  das  Bundesland

Niederösterreich  eine  außerordentliche  Zuwendung  als  KinderweihnachtsgeId

gewährt  werden.

Laut  aktueller  Information  des  Landes  Niederösterreich  vom  19.10.2022  werden

vom  Land  NÖ für  alle  NÖ Dienstnehmerinlnnen,  die im Dezember  Anspruch  auf

Kinderzuschuss  haben,  Zuwendungen  in folgendem  Ausmaß  gewährt:

Für  das  erste  Kind  € 195,-(bisher  € 177,-)

Für  das  zweite  Kind  € 231,-(bisher  € 210,-)

Für  das  dritte  und  jedes  weitere  Kind  € 260,-(bisher  236,-)

Für  Dienstnehmerlnnen  mit  einem  Beschäftigungsausmaß  von  weniger  als  50%  der

Vollbeschäftigung  wird  die  Zuwendung  im, dem  Beschäftigungsausmaß

entsprechenden,  Anteil  gewährt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:
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Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  allen

Bediensteten  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig,  die  bei  sinngemäßer

Anwendung  der  Regelungen  des  Bundeslandes  Niederösterreich,

anspruchsberechtigt  wären,  eine  außerordentliche  Zuwendung  als

Kinderweihnachtsgeld  im selben  Ausmaß  wie  das  Bundesland  NÖ zu gewähren.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

11.  Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:

*  Ehrungsterminam28.10.2022einPIatzfüreinenTeiInehmerlnwärenoch

Trei

*  Gemeindewandertag  26.10.2022

*  Aufforderung  zahlreiche  Teilnahme  an den  Feierlichkeiten  zu Allerheiligen

am  01.11.2022

*  Weinkulturabend  am 18.11.2022

*  Volksbühne  Furth  im Wald  tritt  am  22.  10.2022  in Furth  auf

*  Neuer  Konzertmeister  beim  Salonorchester

@ Neuer  Obmann  Martin  Krieger  des  ÖKB Furth

*  Neujahresessen  2023  des  Gemeinderates  soll  wieder  stattfinden.  Termin

wird  noch  festgelegt

*  Impfbus  am 15.  10.2022  mit  fast  100  Impfwilligen.  Herzlichen  Dank  an GR

Köck  für  die  Abwicklung

*  Energiesparmaßnahmen  in den  Gemeindeeinrichtungen  wurden  schon

erhoben  und  werden  umgesetzt

*  Christbäume  werden  mit  Solar  LED  Leuchten  beleuchtet.  Christbaum  am

Kirchenplatz  wird  nicht  beleuchtet

*  DorfzentrumsentwickIungsprojekt  läuft  gerade,  der  Architekturwettbewerb

läuft  in der  finale  Phase.  Siegerprojekt  soll  im Dezember  ermittelt  werden.

*  Planungs-  und  Erhebungsmaßnahmen  für  30iger  Zone  und  LK\/V

Durchfahrtsverbot  wurde  im Gemeindevorstand  vergeben

*  Vortrag,,Bauen  in der  Wachau"  hat  am  Stadtamt  in Mautern  stattgefunden.

Vbgm.  Farasin  hat  daran  teilgenommen.

*  Gemeindezeitung  soll  Ende  November  fertig  werden.  Da es bei den  letzten

beiden  Ausgaben  große  Probleme  bei  der  Zustellung  durch  die  Post

gegeben  hat,  wurde  überlegt  ob  die  Gemeindezeitung  zukünftig  durch

Gemeinderätlnnen  ausgetragen  werden  soll  -  Abfrage  der  Bereitschaft

12.  Anfragen  und  Berichte

Sachverhalt:

*  GR  Schatzl  hat  für  kommenden  Montag  einen  Termin  mit  der  Herstellerfirma

der  Straßenbeleuchtung,  bei  welchem  die  Möglichkeiten  zum  Dimmen

erhoben  werden  sollen.
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@ GR  Scheibenpflug  fragt  nach  dem  aktuellen  Stand  hinsichtlich  der  Planung

bei  der  Doblerbrücke

o Vbgm.  Farasin  erläutert,  dass  es Planungen  vom  Büro  Zehetgruber

gibt.  Inwiefern  diese  wasserrechtlich  bewilligungsfähig  sind,  ist  in

Abklärung  mit  der  zuständigen  Wasserrechtsbehörde

*  GR  Geitzenauer  fragt  an,  was  es mit  dem  Therapiewald  in Göttweig  auf  sich

hat,  da dieser  angeblich  gemeinsam  mit  den  Gemeinden  Furth  und  Paudorf

errichtet  wird

o Bgm.  Berger  berichtet,  dass  bisher  lediglich  die Information  von

Göttweig  an die  Gemeinde  ergangen  ist, dass  der  Therapiewald

genehmigt  ist und  Konzepte  erarbeitet  werden.  Weiteres  ist nicht

bekannt.

*  GGR  Mayer  fragt  an,  wie  der  aktuelle  Stand  zum  NÖ GIG  Glasfaserprojekt

ist

o Bgm.  Berger  berichtet,  dass  es AufkIärungsgespräche  mit  der  NÖ

GIG  gegeben  hat,  sodass  diese  das  Projekt  jetzt  ausschreibt,  um

intern  zu einer  Entscheidung  zu kommen,  ob  das  Projekt  umgesetzt

werden  kann.

*  Vbgm.  Farasin  berichtet  über  das  Treffen  der  Partnergemeinden  in Furth  im

Wald

*  Vbgm.  Farasin  berichtet  über  ein neues  Projekt,,Donauradweg  3.0",  dabei

geht  es um Verbesserungen  am Donauradweg  und  HinterIandanbindungen.

13.  Ehrungen  (nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Über  die  Verleihung  von  Ehrenzeichen  durch  den  Gemeinderat  der

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  soll  beraten  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Ehrungen  durch  den  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zu

beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

14.  BauIandmobilisierungsvertrag  GstNr.  359/3  & 364/2  KG  Steinaweg  - Rechtsmittel

(nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Aufgrund  des  bisherigen  VerhandIungsverIaufes  bezüglich  des

BauIandmobiIisierungsvertrages  soll  über  das  weitere  Vorgehen  beraten  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:
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Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

weitere  Schritte  einzuleiten.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

15.  BaulandmobiIisierungsvertrag  GstNr.  367/4  KG Steinaweg  - Änderung  (nicht

öffentlich)

Sachverhalt:  Aufgrund  eine  Problems  bei der  der  Verbücherung  des  bereits

beschlossenen  Vertrages  muss  über  eine  Vertragsänderung  beraten  werden.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgenden  Vertragsänderung  zu genehmigen:

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

GÜ'drun Berger X
Genehmigt  in der  Sitzung  am  4f  -'?' 2-  '2""  l

Der  Schriftführer

i]' i/
Josef  J
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